GEMEINDE NIEDERNBERG

BESCHLUSSVORLAGE
112/2025
Federfihrung: Kammerei Datum: 17.10.2025
Bearbeiter: Marion Debes EAPL: 1340-08
Beratungsfolge Termin Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss 04.11.2025 offentlich

Zuschussantrag TC Wassergarten Niedernberg, Sanierung Geréateschuppen

Vorschlag zum Beschluss:

Dem TC Wassergarten Niedernberg wird flir die Sanierung des Gerateschuppens auf dem
Vereinsgelande ein Zuschuss von 25% der Gesamtkosten, maximal 2.557 € ohne
Vorsteuerabzugsberechtigung bzw. 2.149 € mit Vorsteuerabzugsberechtigung, gewahrt. Der
Zuschuss darf ausschlie3lich zur Deckung des Eigenanteils herangezogen werden und diesen
nicht Uberschreiten. Eine Unterstlitzung des Bauhofs bei der Entsorgung des asbesthaltigen
Dachs erfolgt nicht.

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 30.09.2025 beantragt der TC Wassergarten Niedernberg einen Zuschuss fir
die Sanierung des Geréateschuppens auf dem Vereinsgeléande. Hierzu heifdt es unter anderem im
Antrag:

,das Dach und die AuRenwande dieses Gebaude sind in die Jahre gekommen, wir verweisen
auch auf die Ortsbegehung mit Blrgermeister Sendelbach im Friihjahr dieses Jahres. Es gibt
erste Undichtigkeiten.

Zur Erneuerung des Dachs und der AuRenwande haben wir uns von einem 6&rtlichen Handwerker
ein Angebot eingeholt. Hierin werden fur diese Arbeiten 10.227,15 € kalkuliert. Noch nicht
enthalten ist hierin die Demontage des alten Dachs, was wir in Eigenleistung erbringen wollen,
sowie die Entsorgung der alten, asbesthaltigen Platten nach Guggenberg, wo wir um
Unterstitzung durch den Bauhof der Gemeinde bitten.

Dieses Angebot Ubersteigt deutlich die finanziellen Moéglichkeiten unseres Vereins. Somit bittet
der Verein Tennisclub Niedernberg die Gemeinde Niedernberg um einen Zuschuss.*

Beim Baukostenzuschuss nach § 2 der Satzung zur Forderung der Vereins- und Jugendarbeit in
der Gemeinde Niedernberg handelt es sich um eine Einzelfallentscheidung, die vom
Gemeinderat zu treffen ist. Zum Baukostenzuschuss gehéren Sanierungsarbeiten an Gebauden
und R&umen. Hierzu ist auch die Sanierung des Dachs des Gerateschuppens zu zahlen. Die
geschatzten Kosten hierfur belaufen sich auf 10.227,15 Euro.

In der Regel unterstutzt die Gemeinde Niedernberg die Ortlichen Vereine mit einem freiwilligen
Zuschuss in Hohe von 25 % der entstandenen Kosten. Die Verwaltung schlagt vor hier ebenso
zu verfahren und dem TC Wassergarten Niedernberg einen Zuschuss von 25 % der Kosten,
max. in Hohe von gerundet 2.557 Euro, unter dem Vorbehalt der entsprechenden
Haushaltsmittel, zu gewéhren. Sollte eine Vorsteuerabzugsberechtigung vorliegen, reduziert sich
der Betrag entsprechend. Die Gemeinde unterstitzt lediglich bei der Finanzierung des
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Eigenanteils.
Die Auszahlung erfolgt nach Vorlegung der entsprechenden Rechnungen und
Zuschussnachweisen.

Eine Unterstitzung des Bauhofs bei der Entsorgung des asbesthaltigen Dachs kann nicht
erfolgen.

Abstimmungsergebnis:

JA: Nein:

Seite 2 von 2



	Zuständig
	Typ
	Datum
	Ostatus
	Nummer
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

